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1. Der Regierungsrat beschliesst die vom Erziehungsrat beantragte Ände-
rung der Verordnung betreffend die Tätigkeit der Schulräte der Volks-
schulen vom 23. Dezember 2008. 

2. Sie tritt fünf Tage nach Publikation in Kraft.  

 

Begründung 

Der Regierungsrat hat beschlossen, das Vermittlungsverfahren anzupassen. 
Neu ist die Präsidentin oder der Präsident bei Konflikten um Vermittlung zu 
ersuchen und sie oder er kann selbst vermitteln oder den Gesamtschulrat, 
einen Ausschuss oder ein einzelnes Mitglied mit der Vermittlung betrauen. 
Damit kann das Verfahren effizienter und besser an die Bedürfnisse der Par-
teien angepasst werden. Zudem wurden die Wiederwahl der Vertretung der 
Lehr- und Fachpersonen in den Schulrat ermöglicht sowie weitere kleinere 
(redaktionelle) Anpassungen an der Verordnung vorgenommen.  
 
 

                                                                                            

 

 


